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Konzept zur Wiederaufnahme des 
Sportbetriebes während der Corona-
Pandemie – Betrieb auf Sportanlagen 
sowie innerhalb geschlossener Sport-
stätten 
(Version 2.0 / Stand 1. Juli 2020) 
 

 

Allgemeine Anweisung des TSV Heumaden 
 
Einführung  
 

Mit der Verordnung vom 25. Juni 2020 hat das Kultusministerium weitere Lockerungen bekanntge-

geben. Diese gelten ab Mittwoch, 1. Juli 2020. Grundlage für die Verordnung des Kultusministeri-

ums und des Sozialministeriums über die Sportausübung ist die Verordnung der Landesregierung 

über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-

Verordnung). Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten dürfen zu Trainings- 

und Übungszwecken unter gewissen Voraussetzungen betrieben werden. Als Betreiber und Nutzer 

von öffentlichen sowie privaten Sportanlagen ist der TSV Heumaden verpflichtet die Hygieneanfor-

derungen der Corona-Verordnung einzuhalten, ein Hygienekonzept zu erstellen sowie eine Daten-

erhebung nach Maßgabe der Corona-Verordnung durchzuführen.  

 

Grundsätzlich gelten nach wie vor die allgemeinen Abstandsregelungen, sodass zwischen sämtli-

chen anwesenden Personen ein Abstand von mindestens 1,5 Metern durchgängig eingehalten 

werden muss. Während dem Training kann von der Abstandsregel abgewichen werden, sofern es 

die Spiel- und Trainingssituation erfordert.  Es ist empfohlen, Kontakte zu anderen Menschen au-

ßerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands nach wie vor auf ein absolut nötiges Minimum 

zu begrenzen 

 

Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich in Gruppen von maximal 20 Personen, ein-

schließlich Übungsleiter, erfolgen. Die Trainings- und Übungsfläche muss dabei so bemessen 

sein, dass die Abstandsregeln pro Person eingehalten werden können.  

Auf Grundlage dieser Vorgaben hat der TSV Heumaden sein Konzept angepasst, sodass die Wie-

deraufnahme des Sportbetriebes während der Corona-Pandemie fortgeführt werden kann.  
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Sowohl auf den Sportanlage Am Sonnenweg und  in der Kemnater Straße sowie in einem Großteil 

der zur Verfügung stehenden Hallen wurde der Sportbetrieb wieder aufgenommen. Dazu wurden 

die Sportanlagen und Sportstätten aufwändig entsprechend aller Vorgaben vorbereitet.  

 

Im folgenden Konzept sind alle wichtigen Vorschriften enthalten. Die Einhaltung der vorgeschrie-

benen Regeln ist unabdingbar und die Einhaltung dieses Konzeptes ist Voraussetzung für die Teil-

nahme am Spiel- und Trainingsbetrieb. Dies wird mit der separaten Einwilligungserklärung vom 

Teilnehmer oder dem jeweils Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen schriftlich bestätigt. Das 

Konzept gilt für alle Sportanlagen und Sportstätten, in denen der TSV Heumaden Sportangebote 

anbietet.  

 

Die Mitglieder werden über die Homepage und per Mail informiert. Die Geschäftsstelle steht für 

Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Die Abteilungen benachrichtigen ihre Gruppen und organisie-

ren den Sportbetrieb in Eigenregie, jedoch nur nach vorheriger Abstimmung durch den Vorstand 

des Hauptvereins.  

 

Allgemeines 

 

Die Außensportanlagen sowie die Sportstätten sind nur zu den eingeteilten Trainingszeiten und 

nur mit Trainer nutzbar. Der Zutritt gilt nur für Mitglieder des TSV Heumaden. Die Sportanlage Am 

Sonnenweg ist zwischen 7.30 Uhr und 21.30 Uhr für den Spielbetrieb geöffnet. Die Trainings fin-

den nur zu den eingeteilten Zeiten statt. Der Zutritt gilt nur für Mitglieder der Abteilung Tennis des 

TSV Heumaden.  

Das Schnuppern in Abteilungsangeboten und die Teilnahme am Kursbetrieb sowie an Ferienan-

geboten ist nur nach vorheriger Anmeldung sowie nach vorheriger Abgabe der Einwilligungserklä-

rung auch für Nicht-Mitglieder möglich.  Die Abteilungen organisieren die Gruppenzusammenstel-

lungen in Eigenregie.  

 

Darüber hinaus gelten folgende Regeln:  

 Der TSV Heumaden ist verpflichtet bei allen Sport-, Trainings- und Übungseinheiten eine Da-

tenerhebung der einzelnen Teilnehmer vorzunehmen und diese vier Wochen aufzubewahren.  

Grundsätzlich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

 Gruppierungen/Versammlungen/Zusammenkünfte aller Art von mehreren Personen außerhalb 

des Trainingsbetriebs sind auf den Sportanlagen des TSV Heumaden sowie auf den Schulge-

länden strikt untersagt.  

 Verkauf und Konsum von Getränken aller Art sind ebenfalls strikt untersagt. (Ausgenommen 

Erfrischungsgetränke zum Ausgleich des Wasserhaushaltes jedes Einzelnen, die selbst mitzu-

bringen sind) 

 Das Vereinsrestaurant hat sich an die gastronomiebezogenen Regelungen der Landesverord-

nung zu halten.  

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten.  

 Bis zur jeweiligen Trainingsfläche besteht auf allen Sportgeländen und im Bereich der Sportstät-

ten die Pflicht einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Dies betrifft auch den Weg zur Toilette und 

zurück. Während dem Sport ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes untersagt.  
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 Die Aufsichtspflicht der Trainer und Übungsleiter beginnt mit Trainingsbeginn und endet mit 

Trainingsende. Die Eltern haben Sorge zu tragen, dass die Kinder rechtzeitig abgeholt werden, 

damit der Trainingsbetrieb reibungslos ablaufen kann. Für Notfälle müssen auf der Einwilli-

gungserklärung Notfallnummern angegeben werden.  

 

Individueller Gesundheitszustand 
 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. 

einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Das gleiche 

gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

 Bei positivem Test auf das Coronavirus bei einem Trainingsteilnehmer oder Übungsleiter ist 

dieser bis zur vollständigen Genesung und Freigabe durch das Gesundheitsamt vom Sportbe-

trieb ausgeschlossen.  

 Wird im eigenen Haushalt eines Trainingsteilnehmers eine Person positiv getestet, wird der 

Trainingsteilnehmer mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen. Dies gilt eben-

falls beim Erstkontakt zu einer positiv getesteten Person.  

Der individuelle Gesundheitszustand wird vor jedem Training durch den verantwortlichen 

Übungsleiter abgefragt. 

 

Lagepläne und Sportbetrieb 

 
 Die Eingangs- und Ausgangsregeln sowie die Laufwege innerhalb der Sportanlagen sind 

den Lageplänen zu entnehmen. Es gilt grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern. 

Ansammlungen in den Eingangsbereichen sind untersagt.  

 Die Trainingsgruppen müssen sich im Vorfeld informieren, an welchen Stellen der Eingang 

und der Ausgang zu ihrer Trainingsfläche ist. Der Sportbetrieb ist ausschließlich auf den 

gekennzeichneten Trainingsflächen gestattet.  

 Ankunft am Sportgelände/an der Sportstätte frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn. 

Bei verspätetem Eintreffen ist die Trainingsteilnahme ausgeschlossen. Nach dem Training 

ist das Sportgelände umgehend zu verlassen.  

 Die Trainingsgruppen werden jeweils von ihrem Trainer am Eingang abgeholt und wieder 

zum Ausgang gebracht. Ein- und Ausgänge weichen je nach Trainingsfläche voneinander 

ab. Ein Betreten der Sportanlage ohne Trainer ist untersagt.  

 Vor Betreten der Sportanlagen / der Sportstätten erfolgt die Händedesinfektion. Das Desin-

fektionsmittel wird vom Verein gestellt.  

 Besucher und Zuschauer jeglicher Art sind auf den Sportanlagen und in den Sportstätten 

nicht zugelassen.  

 Die Nutzung der Parkplätze sowie die Zufahrt zum Sportgelände in der Kemnater Straße ist 

nur eingeschränkt möglich. Es stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung und so bitten 

wir Sie möglichst mit dem Rad oder zu Fuß zu kommen.   

 Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist unter Einhaltung strikter Vorgaben wieder 

möglich. Dabei ist die maximal zulässige Personenanzahl pro Umkleide und Duschbereich, 

siehe Aushänge, nicht zu überschreiten. Aus organisatorischen Gründen bleiben die Um-
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kleiden und Duschen auf der Sportanlage in der Kemnater Straße sowie in den Schulhallen 

für die Nutzer des TSV Heumaden jedoch geschlossen. Lediglich die Umkleiden und Du-

schen der Tennisanlage Am Sonnenweg 60 werden wieder geöffnet. Wir empfehlen den-

noch zu Ihrer eigenen Sicherheit weiterhin bereits umgezogen zum Sport zu kommen und 

weiterhin zu Hause zu duschen.  

 Der Wechsel von Straßenschuhen auf Hallenschuhe/Platzschuhe erfolgt jeweils unter Ein-

haltung der Abstandsregeln im Eingangsbereich der Sportstätte oder am Rand der Halle. 

Hier ist die Anweisung des jeweiligen Trainers zu befolgen.  

 Die Trainingsgruppen werden zu Beginn über die geltenden Sicherheits- und Hygienevor-

schriften informiert.  

 Die Trainingsgruppen dürfen aus maximal 20 Personen (inkl. Trainer) bestehen. Bei Räum-

lichkeiten, die kleiner als 200 qm sind, ist die Personenanzahl entsprechend anzupassen.  

 In den Hallen, in denen mehrere Trainingsflächen zur Verfügung stehen, ist zwingend da-

rauf zu achten, dass sich die Trainingsgruppen nicht überschneiden und eine Gruppe nach 

der anderen die Hallensegmente betreten.  

 Die Trennvorhänge in den Ballsporthallen müssen vor Trainingsbeginn heruntergefahren 

werden.  

 Beim Toilettengang ist darauf zu achten, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Perso-

nen immer eingehalten wird. Vor Betreten der Toilettenräume sind die Hände zu desinfizie-

ren. Toilettengänge der Kinder sind eigenständig auf den vorgesehenen Laufwegen zu ab-

solvieren. 

 Ohne Abgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärung ist die Teilnahme am Training 

nicht gestattet. Alle bereits unterschriebenen und abgegebenen Einwilligungserklärungen 

behalten, solange kein Widerspruch des einzelnen Mitglieds erfolgt, auch unter den neuen 

Bedingungen automatisch ihre Gültigkeit.  

 Die Aushänge auf den Sportanlagen sind grundsätzlich zu beachten.  

 

Zuwiderhandlungen 

 
Bei Zuwiderhandlungen sämtlicher Vorgaben und Maßnahmen wird wie folgt vorgegangen:  

 Bei einer erstmaligen Zuwiderhandlung wird eine Verwarnung durch die verantwortliche 

Person ausgesprochen. 

 Bei einer erneuten Zuwiderhandlung wird die entsprechende Person vom Training ausge-

schlossen und umgehend und bis auf weiteres der Sportanlage verwiesen.  

 Bei mehrfacher Zuwiderhandlung innerhalb einer Trainingseinheit von einer oder mehrerer 

Personen wird diese Trainingseinheit umgehend abgebrochen und bis auf weiteres nicht 

mehr fortgeführt.  

 Treten verstärkt Zuwiderhandlungen einzelner Personen und Trainingsgruppen auf, wird 

eine Schließung der kompletten Sportanlage in Erwägung gezogen.  

 Jegliche Zuwiderhandlung wird schriftlich auf den Listen der Übungsleiter protokolliert.  
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Hygieneregeln 

 

Es gelten die folgenden Regeln:  

 Abseits des Sportbetriebes ist,  ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Perso-

nen einzuhalten. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen ist unter-

sagt. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheit soll ein Abstand von mindes-

tens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon 

ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und 

Übungssituationen.  

 Bei Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen ist die Durchmischung der Gruppen zu ver-

meiden.   

 Vor jeder Trainingseinheit müssen sich sämtliche Trainingsteilnehmer und Übungsleiter die 

Hände desinfizieren. Das Mittel wird durch den Verein bereitgestellt.  

 Körperliche Begrüßungsrituale sind verboten. 

 Es dürfen ausschließlich eigene Getränkeflaschen, die zu Hause befüllt wurden, genutzt 

werden.  

 Untersagt ist das Spucken auf der Sportanlage. Naseputzen ist zu vermeiden.  

 Die Hust- und Niesetiquette ist zu jedem Zeitpunkt zwingend einzuhalten.  

 In den Sportanlagen des TSV Heumaden erfolgt die Reinigung der Sanitärbereiche durch 

den Hauptverein.  Vor jedem Toilettengang sind die Hände zu desinfizieren, nach jedem 

Toilettengang sind die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.  

 Bei Mattensportarten sollte jeder Teilnehmer seine eigene Matte/ sein eigenes Handtuch 

mitbringen.  

 

 

Den Anweisungen des TSV-Personals (Vorstand, Angestellte, Abteilungsleiter, 

Übungsleiter) ist stets Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können mit einem 

Platzverweis bestraft werden.  
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Lageplan Sportanlage Kemnater Straße 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageplan Sportanlage Am Sonnenweg 60 
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Geländeplan Geschwister-Scholl-Gymnasium 

 

Geländeplan Grundschule Riedenberg 
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Geländeplan Grundschule Heumaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geländeplan Spitalwaldhalle 
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Geländeplan Heinz-Glauner-Halle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geländeplan Altes Rathaus 

 
 


